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I. Einleitung

Mit grosser Freude habe ich zugesagt, an diesem Kolloquium zu referieren,
gibt es mir doch die Gelegenheit, meiner Hochschätzung des Jubiliars Aus-
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druck zu verleihen. Schwieriger war indes die Frage, zu welchem der zahl-
reichen Fachgebiete, die der JubiUar vertritt, ein Beitrag von Interesse wäre.
Soll es das Familien-, das Erb-, das Sachen-, das Gesellschafts-, das Privat-
versichemngs- oder das Zivilprozessrecht sein? Zudem wird von nur wohl
auch etwas Zwangsvollstreckungsrecht erwartet. Die Lösung fand sich in
einem Thema, welches alle vorgenannten Fachgebiete umfasst: den Son-
dervermögen.

II. Literatur

Ein Blick in die Rechtsgeschichte führt uns zunächst zu OTTO VON GIERKE in
sein Deutsches Privatrecht von 1905'. Der Begriff des Sondervermögens,
den das römische Recht nur in beschränktem Umfange entwickelt habe,
sei, so sagt VON GIERKE, vom germanischen Recht kräftig ausgebildet und
mannigfach entwickelt worden und spiele auch im geltenden Recht des BGB
eine sehr bedeutungsvolle Rolle. Deutschrechtliche Sondervermögen seien:
das Gmndvermögen, das Lehens-, Stammguts- und Fideikommissvermö-
gen, die Eisenbahneinheit, das Geschäftsvermögen des Kaufmanns, das
Schiffsvermögen, die innerhalb des Vennögens von Ehegatten und Haus-
kindem gesonderten Vermögensmassen, die Erbschaft in der Hand des Er-
ben, unselbständige Stiftungen, Fonds und Kassen, die Konkursmasse so-
wie das Gesellschaftsvermögen der Handelsgesellschaften. Er beschreibt
die verschiedenen Vorgänge, nach denen sich Sondervermögen bildet und
auflöst, mehrt und mindert sowie wer darüber verfügen kann. Sodann un-
terscheidet er zwischen Fällen, bei denen das Sondervermögen primär und
das übrige Vermögen sekundär haftet, sowie Fällen, bei denen das übrige
Vennögen nicht haftet, und beschreibt schliesslich Fälle, in denen kein Ein-
fluss auf die Haftung besteht. VON GIERKE kommt zum Schluss, dass sich
aus dem Begriff des Sonderveraiögens keine allgemeinen Rechtssätze ab-
leiten lassen, dennoch sei er nicht wertlos.

Auch ANDREAS VON TUHR widmet in seinem Allgemeinen Teil des Deut-
sehen Bürgerlichen Rechts ein Kapitel den Sondervermögen, welche er
Sondergut nennt2. Den Kreis derAnwendungsfälle zieht er indes enger und
nennt als Beispiele nur das Sondergut des Kindes, welches von der elterli-

' VON GlERKE, S. 57 ff.
2 VON TUHR, BGB, S. 330 ff.
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Sondervermögen und Haftung

chen Verwaltung frei ist, den Vorbehalt der Ehefrau, auf den sich Verwal-
tung und Nutzmessung des Ehemannes nicht bezieht, die Konkursmasse,
denNachlass bei NacherbschaftundWillensvollstreckung sowie den Nach-
lass, solange der Erbe nicht angenommen hat.

Im geltenden Schweizer Recht finden die Sondervermögen kaum Beach-
fang. Lange Zeit befasste sich einzig ARTHUR MEIER-HAYOZ damit in seiner
Einleitung zur Kommentierung des Sachenrechts im Bemer Kommentar3
mit folgender Definition: «Sondervermögen liegt vor, wo die Rechtsord-
nung zulässt oder geradezu anordnet, dass Rechte zu einem bestimmten
Zweck vom allgemeinen Vermögen ausgeschieden und in gewisser Hinsicht
besonders behandelt werden. «. Als Beispiele der besonderen Behandlung
nennt er die Haftung, die Verwaltung, die Nutzung und die Vererbung. Ge-
mäss PAUL-HENRI STOiNAUER4 ist ein Sondervermögen «un ensemble de droits,
detaches dupatrimoine general d'une personne etsoumis ä un regimejun-
dique particulier«. Erst m jüngster Zeit hat Luc THEVENOZ in seinem Bei-
trag zur Festschrift Dalleves gewisse Sondervermögen aus schweizerischer
Sicht näher untersucht5.

Ich möchte inich im Folgenden auf die haftungsrelevanten Sondervermö-
gen beschränken und mich damit nur mit denjenigen SondCTvermögen be-
schäftigen, welche ausschliesslich oder vorrangig gewissen Gläubigem ver-
haftet sind.

III. Vertragliche Vereinbarungen betreffend
die Haftung

Gmndsätzlich haftet jede Person mit ihrem gesamten Vermögen all ihren
Gläubigem6. Dieser Grundsatz kann sowohl durch Parteivereinbarung wie
auch durch das Gesetz eingeschränkt werden.

Der bedeutendste Anwendungsfall einer vertraglichen Vereinbamng betref-
fend die Haftung ist die Bestellung eines Pfandes (Art. 816 Abs. l, 891

3 MEIER-HAYOZ, Syst. Teil vor Art. 641 ZGB, N 156.
4 STEINAUER, N 90.
5 THßvENOZ, S. 345 ff.
6 VON TUHR/PETER, S. 18; GiLUßRON, N 31 ad remarques introductives; 'I'HEVENOZ, S.
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ZGB). Dadurch erhält ein Gläubiger ein Vorrecht auf einen Vermögenswert
des Schuldners, womit dieser als haftungsrelevantes Sondervermögen be-
zeichnet werden könnte. Ein dingliches Vorrecht haben auch die Inhaber
anderer beschränkter dinglicher Recht, wie Z.B. bei einer Nutzniessung.
Verpfändete oder mit anderen beschränkten dinglichen Rechten belastete
Vennögenswerte werden indes üblicherweise nicht unter die Sondervermö-
gen eingereiht7, da diese Rechte auf Grund des sachenrechtlichen Speziali-
tätsprinzips8 nur an einzelnen Sachen oder Rechten, nicht aber an ganzen
Vennögen9 bestellt werden können. Die Sondervennögen werden hingegen
in sachenrechtlicher Hinsicht nicht als Einheit betrachtet, massgeblich sind
die dinglichen Rechte an den einzelnen Gegenständen10. Zwischen den be-
schränkten dinglichen Rechten und den nachfolgend dargestellten Sonder-
vermögen bestehen Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die im Einzelnen
darzustellen den Rahmen dieses Beitrages sprengen würde. Ebenfalls nicht
näher wird auf diejenigen Vemiögenswerte eingegangen, die gemäss Art.
401 OR und Art. 37b BankG" im Konkurs ausgesondert werden können.

Möglich, jedoch seltener als die Bestellung eines Pfandes, ist die rein ver-
fragliche Vereinbarung, wonach für eine bestimmte Fordemng nur ein Teil
des schuldnerischen Vermögens in Anspmch genommen werden dürfe12.

Ein gängiger Anwendungsfall ist die Vereinbarung eines Treuhänders mit
einer Bank, bei welcher das Treugut hinterlegt wurde, worin die Bank ver-
ziehtet, für allfällige persönliche Fordemngen gegen den Treuhänder, die
imt dem Treugut in keinem Zusammenhang stehen, auf das Treugut zu grei-
fen". Der Unterschied zwischen der dinglichen Pfandbestellung einerseits
und der bloss obligatorischen Haftungsbeschränkung andererseits liegt da-
rin, dass durch die Pfandbestellung der Gläubiger ein Vorrecht gegenüber
allen anderen Gläubigem erhält, während die obligatorische Haftungsbe-
schränkung bloss inter partes wirkt. Zudem wirkt eine entsprechende obli-
gatorische Vereinbamng bloss negativ, es kann nur vereinbart werden, dass
ein bestinunter Vermögenswert einem bestimmten Gläubiger nicht hafte;

Vgl. z. B. MEIER-HAYOZ, Syst. Teil vor Art. 641 ZGB, N 156.
ZOBL, Syst. Teil, N 256 ff.
Vgl. zu diesem Begriff MEIER-HAYOZ, Syst. Teil vor An. 641 ZGB, N 151.
MEIER-HAYOZ, Syst. Teil vor Art. 641 ZGB, N 158.
Vgl. hierzu TH^VENOZ, S. 362 f.
VON TUHR/PETER, S. 18; A. STAEHELIN, S. 5; SCHKG-VONDER MÜHLL, Art. 92 N 9;
D. STAEHELIN, 2004, S. 380.
Entsprechende Vereinbarungen finden sich insbesondere bei den sog. Notariatsklien-
tenkonten (in Deutschland auch Anderkonten genannt).
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zu vereinbaren, dass der entsprechende Vermögenswert ausschüessUch einem
bestimmten dritten Gläubiger zukommen soll, ist nicht möglich, da dieser
dritte Gläubiger hierdurch bloss ein obligatorisches Recht erhält, welches
im Konkurs und in der Pfändung durch weitere Gläubiger nicht durchge-
setzt werden kann.

Eine vertragliche Vereinbarung, wonach ein bestimmter Vermögenswert
allgemein der Zwangsvollstreckung entzogen wird, ist ungültig14. Die we-

nigen positivrechtlichen Ausnahmen, die derartige Vereinbarungen zulies-
sen, wurden inzwischen weitgehend aufgehoben. So fand die Möglichkeit,
der Zwangsvollstreckung entzogene Heimstätten zu gründen (Art. 349-359
aZGB), in der Praxis keine Verbreitung und wurde 1998 aufgehoben15. Die

Möglichkeit, unentgeltlich bestellte Leibrenten als unpfändbar zu erklären
(Art. 519 Abs. 2 aOR), wurde bei der Revision des SchKG 1994 klamm-
heimlich abgeschafft16. Einzig wenn bei einem Versicherungsvertrag der
Ehegatte oder die Nachkommen des Versicherungsnehmers als Begünstigte
eingesetzt sind, kann auf diesen Anspmch, solange er nicht verpfändet ist,
weder zu Gunsten der Gläubiger des Begünstigten, noch des Versicherungs-
nehmers vollstreckungsrechtlich gegriffen werden (Art. 80 VVG). Er wird
damit zum Vermögen «extra executionem». Aus betreibungsrechtlicher Sicht
können Vermögenswerte der Zwangsvollstreckung entzogen werden, in-
dem der Schuldner unpfändbare Rechte erwirbt, Z.B. in die bemfliche Vor-
sorge investiert oder 2 Milchkühe kauft (Art. 92 SchKG).

IV. Haftungsrelevante Sondervermögen

A. Sondervermögen, an welchen der Inhaber alleine
dinglich berechtigt ist

Der Grundsatz, dass jede Person mit ihrem gesamten Vermögen all ihren
Gläubigem haftet, wird des Weiteren in gewissen Fällen durch das Gesetz
eingeschränkt, welches die Bildung eines haftungsrelevanten Sonderver-

., Art. 92 N 9;

Notariatsklien-

BGE 70 III 67; 51 III 172 f. ; 38 I 217;33 I 662; A. STAEHELIN, S. 5.
AS 1999, S. 1118.
AS 1995, S. 1227
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mögens anordnet. Haftungsrelevant ist jedes Sondervermögen, welches
ausschliesslich oder vorrangig gewissen Gläubigem haftet.

Die haftungsrelevanten Sondervermögen können in zwei Gmppen einge-
teilt werden Diejenigen Sondervermögen, welche dem Inhaber alleine ge-
hören und diejenigen Sondervermögen, an denen der Inhaber zusammen
mit Dritten beteiligt ist. An gewissen haftungsrelevanten Sondervennögen
ist der Inhaber alleiniger Rechtsträger. In diesen Fällen verfügt der Inhaber
neben seinem normalen Vemiögen über ein oder mehrere Sondervermö-
gen, wobei das Sondervermögen anderen Gläubigem, oder denselben Gläu-
bigem in einer anderen Rangfolge haftet, als das übrige Vermögen. Als
Beispiele seien genannt:

l. Der Nachlass, an dem nur ein Erbe berechtigt ist, stellt gmndsätzlich aus
haftungsrechtlicher Sicht kein Sondervermögen dar. Die Gläubiger des
Erblassers können sowohl auf die Nachlassaktiven wie auch auf das übri-
ge Vermögen des Erben greifen. Den Privatgläubigem eines Alleinerben
haftet sowohl sein privates Vermögen, wie auch die Aktiven des Nachlas-
ses. Art. 564 Abs. 2 ZGB statuiert ausdrücklich, dass die Gläubiger des
Erben, der die Erbschaft vorbehaltslos erworben hat, den Gläubigem des
Erblassers gleichstehen. Einzig im Falle der amtlichen Liquidation haftet
der Erbe für die Erbschaftsschulden nicht mit seinem privaten Vermögen
(Art. 593 Abs. 3 ZGB). Der Nachlass bildet dann ein haftungsrelevantes
Sondervemiögen. Die amtliche Liquidation verhindert die Verschmelzung
von Nachlass und übrigem Vermögen, womit die Erbschaftsgläubiger
einen Von-ang vor den Erbengläubigem erhalten. Jeder Erbschaftsgläubi-
ger, der begründete Besorgnis hat, dass seine Fordemng nicht bezahlt
wird und der auf sein Begehren nicht befnedigt oder sichergestellt wird,
kann die amtliche Liquidation verlangen und damit erreichen, dass er
vorweg aus dem Nachlass befriedigt wird (Art. 594 ZGB).

2. Sehr umstritten ist die Situation, wenn zwar nur ein Erbe vorhanden ist,
aber ein Willensvollstrecker (Art. 517 ZGB) oder Erbschaßsverwalter
(Art. 554) eingesetzt wurde. Der Erbe hat diesfalls, obwohl er Rechtsträ-
ger des Nachlasses ist, darüber keine Verfügungsmacht (Art. 602 Abs. 2
ZGB). Diese steht ausschliesslich dem Willensvollstrecker17, resp. (in
beschränkterem Umfang) dem Erbschaftsverwalter18 zu; Seit 1995'kann

17 BGE 97 II 15; 90 II 381; BSK ZGB II-KARRER, Art. 518 N 6; KONZLE, 2000, S. 246.
18 BGE 95 I 395; DRUEY, § 14 N 58; BSK ZGB II-KARRER, Art. 554 N 46 f.
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gemässArt. 31 Abs. 4 der Gmndbuchverordnung in der Abteilung Eigen-
turn als Bemerkung derWillensvollstrecker und Erbschafts Verwalter ein-
getragen werden, womit die Verfügungsbeschränkung im Gmndbuch
ersichtlich wird1 9. Der Willensvollstrecker muss gemäss dem Wortlaut

des Gesetzes (Art. 518 Abs. 2 ZGB) zuerst die Nachlassschulden und
Vermächtnisse begleichen, bevor er die Erbschaftsaktiven dem Erben
aushändigt. Dasselbe gilt beim Erbschaftsverwalter20. Damit soll gemäss
einer umstrittenen Auffassung der Nachlass als Sondervemiögen vor-
gängig den Erbschaftsgläubigem und Vermächtnisnehmem haften21. Ich
meine, dies sei nicht richtig, denn Art. 518 Abs. 2 ZGB regelt nur die
formellen Auf gaben des Willensvollstreckers und enthält keine materiel-
len Vorschriften betreffend das Verhältnis zwischen Erbschaftsgläubi-
gern, Vennächtnisnehmem und Erbengläubiger.

3. Ein weiterer Fall eines haftungsrelevanten Sondervermögens ist die Vor-
erbschaft. Da die Stellung des Vorerben die eines resolutiv bedingten
Eigentümers ist, gehen gemäss Art. 152 Abs. 3 OR Verfügungen des
Vorerben dem Recht der Nacherben nach2 2. Der Vererbe ist somit Eigen-
tümer zweier Vermögensmassen. Bei Gmndstücken kann die Ausliefe-
mngspflicht im Grundbuch vorgemerkt werden (Art. 490 Abs. 2 ZGB).
Für die Schulden der Vorerbschaft, und zwar nicht nur die vom Erblasser
eingegangenen, sondern auch die vom Vorerben verursachten, haften
sowohl die Aktiven der Vorerbschaft, wie auch sein übriges Vermögen23.

Umstntten ist das Verhältnis der Gläubiger des Voreben, die nicht die
Vorerbschaft betreffen, zu den Nacherben24. Da das Recht des Vorerben

ein bloss resolutiv bedingtes ist, kann für die Schulden seines übrigen
Vermögens nur insoweit auf die Aktiven der Vorerbschaft gegriffen wer-
den, als dadurch das Recht der Nacherben nicht tangiert wird". Die Nach-
erben gehen somit den Gläubigem des Voreben, die nicht die Vorerb-
schaft betreffen, vor.

4. Im Falle der Übernahme einer Aktiengesellschaft durch eine andere mit-
tels Fusion, muss das Vermögen der aufgelösten Gesellschaft so lange

Vgl. KÜNZLE, 2000, S. 185 FN 409.
BSK ZGB Ü-KARRER, Art. 554 N 45.
PIOTET. S. 155 f.. 793; TUOR/PICENONI, Art. 564 N 17; LAYDU MOLINARI, S. 11; a. M.
WEIMAR, FS Druey, S. 280; ESCHER, Art. 564 N 7; GÜBELI, S. 177
EFTEL, S. 324.
BSK ZGB II-BESSENICH, Art. 491 N 5.
Vgl. EITEL, S. 326.
BSK ZGB H-BESSENICH, Art. 491 N 5; EITEL, S. 329
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yerw?tetwerden'_bis-ihre_GläubiSer befriedigt oder sichergestellt sind

(Art^. 748 Ziff. 3 OR). Im Konkurs bildet dieses Vermögen eine besonde-
re Masse, welche vorrangig den Gläubigem der aufgelösten Gesellschaft
zurverfugung steht (Art-748 ziff- 5 OR)-Damit entsteht ein haftungsre-"
levantes sonderven"ögen doch steht diese Gesetzesbestimmung nur noch
bis zum 30. Juni 2004 in Kraft, denn sie wird durch das'FusTo^seesetz26
ersatzlos gestrichen.

5. Die Konkursmasse bildet ein Sondervermögen, welches ausschliesslich
zur Befriedigung der Konkurs- und Masseforderungen dient. Rechtsträ-'
ger dieses Sondervermögens ist in der Schweiz der Gemeinschuldner.
der bloss die Verfügungsmacht verliert27. Dies ist im Grundbuch'anzu-'
merken (Art. 176 Abs. 2 SchKG). Anders verhält es sich z. B. im com-
mon law, wo ein trustee (Konkursverwalter) Eigentümer der Masse wird2 8.
Analoges gilt für die Liquidationsmasse im NacUassvertrae mit Ve.rmri-
gensabtretung (Art. 317 ff. SchKG)29.

6. Die Vermögenswerte, die sich in einem Anlagefonds gemäss dem Bun-
^s^!et^ü^r dieAnlagefonds befinden, gehören derFondsleitung(Art.
11 AFG30)^ D^eseschliesst mit den einzelnen Anlegern schuldrechtliche
y^ä,g,e ab-DieFondsleitu"g hat zwar eine vertragliche Treuepflicht
^"12t-^F,G), ', d^hist sie nichtdurch eine Verfügungsbeschränkung
eingeschrankt31. Wertpapiere werden bei einer Depotbank auf~den~Na°
me,n^r Fondsleitung mit einem Vennerk auf das Sondervermögen ver-
mhrt3.2' Bei Immobiuen ist die Zugehörigkeit zum FondsvennSen im
Gmndbuch anzumerken (Art. 36 Abs. 2~lit. a AFG). Im KonkwTder
Fondsleitungwerden dieverIT'ögenswerte des Fonds abgesondert (Art.
1^6 Abs. l AFG), womit sie für die Schulden der Fondsleitung, die nicht
un Zusammenhang mit der Verwaltung des Fonds stehen, nicht haftem
?!!i^ndsv,er!?ö?en, ist. somit ein sondervermögen der Fondsleitung.
AhnUches gilt für die bankintemen Sondervermögen gemässArt. 4AFG33

27

28

29

30

31

32

33
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?.US^^O?eSrRFU2s2im3'OS2paltung' umwandlung und Vermögensübertragung vom
SCHKG-HANDSCHIN/HUNKELER, Art. 197 N 6.
SHEARS/STEPHENSON, S. 470.
BGE 80 III 50.
Bundesgesetz über den Anlagefonds vom 18. März 1994, SR 951.31.
Vgl. BGE 96 II 388. ~ ------., ^. /^.. ^..
AFG-WATTER, Art. 19 N 6.
Vgl. APG-TRIPPEL, Art. 4 N 28 ff.
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7 Jedes Versicherungsuntemehmen, welches das Lebensversichemngsge-
schaft betreibt, muss einen Sicherungsfonds bestellen (Art. 3 SG34). Die
Bestellung erfolgt durch effektive Überweisung der entsprechenden Werte
(Art. 5 SG) und Eintragung in ein von der Versichemng geführtes Regis-
ter (Art. 7 S G). Dieses Register wird nicht veröffentlicht. Auch im Gmnd-
buch kann kein Hinweis auf die Fondszugehörigkeit eingetragen wer-
den. Die Werte gelten solange als zum Fonds gehörig, solange sie dort
eingetragen sind und nicht Dritte daran gutgläubig Rechte erworben ha-
ben (Art. 8 SG). Im Konkurs des Versicherungsuntemehmens haftet der
Sicherungsfonds vorgängig für die Ansprüche der Versicherten aus den
Versichemngsverträgen (Art. 14 SG). Der Sicherungsfonds ist somit ein
haftungsrelevantes Sondervermögen. In der Sachversichemng wird das
Sondervermögen, welches vorrangig den Versicherten haftet, gebunde-
nes Vermögen genannt (Art. 8 ff. SchVG35).

8. Für Verpflichtungen, welche das unter elterlicher Sorge stehende Kind
im Rahmen der Verwaltung seines Arbeitserwerbs nach Art. 323 ZGB
begründet, haftet gemäss herrschender Auffassung nur sein Arbeitser-
werb als Sondervermögen36. Analog ist die Rechtslage beim Bevormun-
deten bezüglich des Vermögens, das ihm wr freien Verwendung zuge-
wiesen wird, oder das er mit Einwilligung des Vormundes durch eigene
Arbeit verdient, (Art. 414 ZGB)37. Schliesslich haftet ein unter Verwal-
tungsbeiratschaft (Art. 395 Abs. 2 ZGB) gestellter Schuldner für Ver-
pflichtungen, die ohne Zustimmung des Beirates eingegangen wurden,
nur mit den Erträgnissen seines Vermögens3 6. Auf diese Praxis wurde

bei der Revision des SchKG 1994 Bezug genommen3 9, als ein neuer Art.

68e SchKG eingeführt wurde, wonach dann, wenn ein Schuldner nur mit
seinem freien Vermögen haftet, im Widerspmchsverfahren geltend ge-
macht werden könne, ein gepfändeter Wert gehöre nicht dazu. Ich habe
zwar meine Zweifel, ob die materiellen Gesetzesbestimmungen, welche
die Frage der Haftung nicht ausdrücklich regeln, nicht eher bloss die

Übertragung vom Bundesgesetz vom 25. Juni 1930 über die Sicherstellung von Ansprüchen aus Lebens-
versicherongen (SG, SR 961. 03).
Bundesgesetz vom 20. März 1992 über die Direktversicherung mit Ausnahme der Le-
bensversicherung (Schadenversicherungsgesetz, SchVG, SR 967.71).
SCHKG-KOFMEL EHRENZELLER, Art. 68e N 4; MEIER, S. 97, beide m. weit. Hinw.
BSKZGB I-LEUBA, Art. 414; SCHKG-KOFMEL EHRENZELLER, Art. 68e N 4; MEIER, S. 97.
BGE 56 II 243; 58 IH 88; SCHNYDER/MURER, Art. 395 N 120; MEIER, S. 97.
Botschaft über die Änderung des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs
(SchKG) vom 8. Mai 1991, BB1. 1991 III, S. 61.
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Sndlyn"gsfä?igkeit rcgdn und keine Bestimmung über die Haftung ent-

^?T^^!r^n", ejTdoch\dassderGesetzsebermtderEinfu^S
Art. 68e SchKG die herrschende Auffassung sanktioniert hat.

9. Sollte die Schweiz dereinst die Convention relative ä la loi applicable
au Trust et ä sa reconnaissance vom l. Juü 1985 der Haager Konferenz
für internationales Privatrecht (Haager Trust-Übereinkommen, HTÜ) ra-
tifizieren, so müssten ausländische Tmsts als Sondervennögen anerkannt
werden, auf welches die persönlichen Gläubiger des TrusteesnichTsrei-'
fen können (Art. 11 Abs. 3 HTÜ)41. Inwieweit eine derartYgeAneAen-
nung bereits de lege lata möglich ist, ist äusserst umstritten42. 3.

B. Sondervermögen, an welchen der Inhaber zusammen
mit Dritten dinglich berechtigt ist

ZudenSondervermögen, an denen der Inhaber zusammen mit Dritten be-
rechtigt^ist, gehören vor allem die Beteiligungen an Gesamthandschaften:

v- und Kommanditgesellschaften, Erbengemeinschaften sowie das
.

t. Ebenfalls zu dieser Gruppe kann die
i?lmT. S,chaft d? stockwerkeigentümer gezählt werden. Die haftungsrecht-
üche Relevanz der Sondervennögen ergibt sich bei dieser Gmppe daraus,
dass_di,eAnsprüche derGläublger der Gemeinschaft, der Priva[gläubi~ger

bracht wer-
den müssen.

' DieKollektiv8esetIschaß(wie auch die Kommanditgesellschaft) hat nach
?re^h_enderAVffa ssung keine_eigene RechtsPersönlic^^^^
yermogens sind die einzelnen Teilhaber gemeinsam zu gesamter Hand^
Das Gesellschaftsvermögen haftet indes primär für dTe GeseUschafts^
gläubiger (Art. 570 Abs. l OR). Ein Privatgläubiger eines'G'eselfschaf-
te^ kaml T aufden Liquidationsanteil desGeselfschafters greifen (Art.
572 OR). Der Liquidationsanteil ist wiederum dasjenige, was der Ge-

4.

So BSK ZGB I-SCHWENZER, Art. 304/305 N 13.
D. STAEHELIN, 2003, S. 76 ff. m. weit. Hinw.
TH^BNOZ'S-348 ff- D-STAEHELIN, 2003, S. 71 ff. beide m. weit. Hinw.
n'a>2003Nr-210's: 1150LBGE 116 n 652; 114 IV 15;95n549';72"ni'81 f. ; BSK OR
II-BAUDENBACHER, Art. 552 N 2 m. weit. Hmw. . ----.".-"-,.
BGE 116 II 655; BSK OR II-BAUDENBACHER, Art. 552 N 3 m. weit. Hinw.
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sellschafter aus der Liquidation erhält, nachdem die Gesellschaftsgläu-
biger befriedigt wurden (Art. 588 OR).

2. Anders verhält es sich bei der einfachen Gesellschaft. Hier besteht kein
Sondervermögen, auf welches die Gesellschaftsgläubiger ein Vorrecht
hätten45. Die Gläubiger der Gesellschaft müssen direkt gegen die solida-
risch haftenden Gesellschafter vorgehen. Dort konkurrenzieren sie mit
den Privatgläubigem. Haftungssubstrat ist das Privatvermögen sowie der
Liquidationsanteil des Gesellschafters am Gesamthandvermögen.

3. Wie oben im Falle des einzigen Erben4 6 besteht auch bei mehreren Erben

dann ein haftungsrelevantes Sondervermögen, wenn die amtliche Liquida-
tion angeordnet wurde sowie wenn mehrere Erben als Vererben einge-
setzt wurden.

4. Der Grundsatz, wonach die Erbschafts- (und Erbgangsgläubiger47) in den
übrigen Fällen kein Vorrecht auf die Nachlassaküven haben, wird dann,
wenn mehrere Erben vorhanden sind, durch das Vollstreckungsrecht teil-
weise modifiziert. Gemäss Art. 49 SchKG kann nämlich der Nachlass als
solcher bis zur Erbteilung betrieben werden. Vollstreckungssubstrat sind
diesfalls nur die Nachlassaktivenw. Eine Vollstreckung gegen den Nach-
lass mindert den den Erbengläubigem zustehenden Erlös, womit die Erb-
schaftsgläubiger den Erbengläubigem vorgehen49. Dieses Vorrecht ist in-
des prekär, denn die Erben könne jederzeit die Erbteilung durchführen,
womit die Betreibung gegen die Erbschaft ins Leere läuft5 0. Eine Erbtei-

lung als Verfügungsgeschäft ist jedoch nicht mehr möglich, wenn dieAJk-
tiven in der Betreibung gegen den Nachlass bereits gepfändet wurden51.

5. In der Gütergemeinschaft gibt es die Vollschulden, für die das Gesamt-
gut und das Eigengut haften (Art. 233 ZGB). Daneben gibt es die Eigen-
schulden, für welche nur die Hälfte des Wertes des Gesamtgutes und das
Eigengut haften (Art. 234 ZGB). Das Gesamtgut ist somit ein Sonder-
vermögen, welches primär für die Vollschulden haftet. Für die Eigen-
schulden haftet nur die Hälfte des Wertes des Gesamtgutes und dieser
Wert wird durch die Vollschulden reduziert52.

45

46

47

48

49

50

51

52

BSK OR II-D. STAEHELIN, Art. 548/549 N 6 m. weit. Hinw.
Vgl. oben IV. A. l und 3.
Vgl. hierzu BSK ZGB II- D. STAEHELIN, Art. 474 N 11.
BGE116ffl7;113m82.
PlOTET, S. 792.
PlOTET, S. 792.
BGE 67 Iü 167; GILLIERON, Art. 49 N 36.
HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Art. 188 ZGB N 38.
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6. Kein haftungsrelevantes Sondervermögen ist indes die Errungenschaft
im gesetzlichen Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung. Es ist um-
stritten, ob sie überhaupt ein Sondervennögen ist, oder ob es sich nicht
bloss um einen Abrechnungsmodus für die güterrechtliche Auseinander-
Setzung handelt53. Aus haftungsrechtlicher Sicht ist die Ermngenschaft
kein Sondervennögen, denn jeder Ehegatte haftet bloss mit seinem eige-
nen Vermögen, unabhängig davon, ob dieses nun Eigengut oder Errun-
genschaft darstellt (Art. 202)54. Auf die VorscUagsbeteüigung, aufwel-
che^in Ehegatte bei Auflösung des GüterstandesAnspmchhat (Art. 215 f.
ZGB), können seine Gläubiger erst nach Auflösung des Güterstandes
greifen55. Die Auflösung des Güterstandes kann ein öläubiger in der Er-

rungenschaftsbeteiUgung indes nicht herbeiführen, denn nur ein Ehegat-
te kann vom Gericht die Anordnung der Gütertrennung verlangen (Art.
185 ZGB)56.

7 DieStockwerkeigentümergemeinschaß ist zwar nicht rechtsfähig, jedoch
bezüglich der Beitragsforderungen und des Emeuemngsfonds vermö-
gensfähig (Art. 7121 Abs. l ZGB)57. Für die von ihr eingegangen Schul-
den5 8 haftet ausschliesslich das Gemeinschaftsvennögen59 als Sonder-

vermögen60. Für einen eventuellen Ausfall haften die einzelnen Stock-
werkeigentümer nicht solidarisch, sie haben jedoch eine quotenmässige
Beitragspflicht für die Bedürfnisse der Gemeinschaft.

V. Surrogation und Ersatzforderungen

Wie Sondervennögen entstehen und aufgelöst werden und nach welchen
Grundsätzen einzelne Vermögenswerte Bestandteile eines Sondervermögens
werden oder aus ihm ausscheiden, kann nicht allgemein dargestellt, son-
dem muss für jedes Sondervennögen einzeln untersucht werden.

53 Vgl. HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Art. 196 ZGB N 16 m. weit. Hinw.
54 HAUSHEER/RJEUSSER/GEISER, Art. 202 N 13.
55 HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Art. 202 ZGB N 17 m. weit. Hinw.
56 HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Art. 185 ZGB N 12. 26.
57 MEIER-HAYOZ/REY, Art. 7121 ZGB N17.
58 Vgl. MEIER-HAYOZ/REY, Art. 7121 ZGB N 53 ff.
59 BGE 119 u 404' BSK ZGB II-BÖSCH N 7121 N 2; MEIER-HAYOZ^EY, An. 7121 ZGB

N 63.

60 MEIER-HAYOZ/REY, An. 71 21 ZGB N 10 f.
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Ein Grundsatz, der indes für alle Sondervermögen gilt, ist derjenige der
Surrogation. Eine dingliche Surrogation, wonach dann, wenn ein Gegen-
stand in einen anderen umgesetzt oder durch einen anderen ersetzt wird, die
an dem ursprünglichen Gegenstand bestehenden dingUchen Rechte eo ipso
auch an dem nachfolgenden bestehen61, ist im Schweizerischen Recht nicht
allgemein anerkannt, sondern kommt nur dort zur Anwendung, wo sie vom
Gesetz vorgesehen ist62. Wenn zum Beispiel jemand eine verpfändete Sa-
ehe verkauft, bleibt das Pfandrecht an der Sache bestehen und geht nicht eo
ipso auf den Kauferlös über. Anders verhält es sich auf Gmnd der positiv-
rechtlichen Anordnung in Art. 57 VVG, wonach sich das Pfandrecht bei
einer versicherten Sache sowohl auf den Versichemngsanspruch, als auch
auf die aus der Entschädigung angeschafften Ersatzstücke bezieht.

Bei den Sondervermögen gilt indes der Grundsatz der vermögensrechtli-
chen Surrogation63. Er bezieht sich auf die sogenannten Ersatzanschaffun-
gen, wie sie Art. 197 Ziff. 5 ZGB bei der Errungenschaftsbeteiligung vor-
sieht. Diese gehören zu demjenigen Vermögenskomplex, aus denen der ur-
sprüngliche Vermögenskomplex stammte. In der Botschaft zum neuen Ehe-
recht64 wurde dieser Gmndsatz bei der Gütergemeinschaft als selbstver-
ständlich vorausgesetzt und daher nicht in das Gesetz aufgenoimnen. Er
kann auf alle Sondervermögen ausgedehnt werden65.

Eng mit dem Gmndsatz der Surrogation in Zusammenhang steht derjenige
der Ersatzforderungen. Wo Surrogation stattfindet, braucht es zwar keine
Ersatzforderungen. Sind jedoch Schulden einer Vermögensmasse mit Mit-
teln der anderen bezahlt worden, oder haben Mittel der einen Vermögens-
masse zum Erwerb, zur Verbesserung oder zur Erhaltung von Vermögens-
gegenständen beigetragen, so entsteht eine Ersatzforderung. Dieser Gmnd-
satz, der im Ehegüten-echt festgehalten wurde (Art. 209 Abs. l und 3, 238
Abs. l, 239 ZGB), gilt allgemein66.

Eine andere Frage ist, ob auch der im Eherecht festgehaltene Gmndsatz,
dass die Ersatzfordemng vanabel ist (Art. 209 Abs. 3, 239 ZGB), für alle

', Art. 7121 ZGB

MEIER-HAYOZ, Syst. Teil N 315.
ZOBL, Syst. Teil N 315.
BGE 116 II 261 f. ; PIOTET, S. 611; VON TUHR, BGB, S. 335.
HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Art. 221 ZGB N 9; Botschaft über die Änderung des Schwei-
zerischen Zivilgesetzbuches (Wirkungen der Ehe im allgemeinen, Ehegüterrecht und
Erbrecht) vom 11. Juli 1979, BB1 1979 II, S. 1191 ff., Ziff. 223.22 und 223.23.
BGE 116 II 262 zur Erbengemeinschaft; DRUEY, § 13 N 3.
THßVENOZ, S. 354.
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s,O^T?eD811t.Diesmuss fürJedes_Sondervermögen einzeln unter-
S^I^!n:wob^dievemu^pos^i^^^^^^^
STg^lals usung f&dieehe^^^^^^
bei den übrigen Sondervermögen nicht falsch'seinkann"^" vula^111''

VI. Übertragungsformen

A^^Ses. stelkMch_dieFrage' wle ven»ögenswerte von einem Vermö-
Sto.mp^m. den-andercn desselben Inhabers übertragenTerden"BS
ST^Ulg !nAJlwCTdungsf^
SSOgenswerteerwirbt' !tellt sich die F"ge gar nicht "denTsowThlZ
Steigwlngwie auch der Freiha"dverkau7:md1keinTpri^ten7e^
slndernh?e^üche Handlu"gen, bei denen das Eigentu'mduu^h ZI"-'
,
s:MaKg, (lt2 l9 AbtioR)resp^urchde^^^^^und bei denen keine Vollzugshandlung erforderlichst?
Inden_übrigen Fällen muss unterschieden werden zwischen Sondervermö-
gnen^ann"deneLnur eln epersoD berechtigtist, sowie den'Sonde^ermÖge^
a^denln. mehrcrcpersonen beteiligt smd- Bei'SondervennÖgeD^nTl-'^,^"^^h^^''d"'1K';:l::'^^^!t^-
lchtlc hen"verü'ages. sowie eines en^P^chenden'Volkugs^rI SUmud
^tö^^^^^^^n^A=^ (^^bs;"1 SGBr9 -DaTOn macht das Gesetz eine Ausnahme im±FaUe7e^

g; h?ergenügt schriftfon" (Art. 634 Abs. 2 ZG'B)70"Ebenfalis ^ne
S±^ubertraglnlg ist mö^wenne;n;Pe^us:^Z
Sarm?^lT^etuDd dasGesa^^^^^^^
^de^^^demlu rchsog·A^^^^^^^^
ss^^^^?h, "WJ^t7^mä^-^^
oSäct^" nichl "le Gmndbu^«"''SeT;eb:nS'S

TH^VENOZ, S. 365.
BGE 128 III 109.
SIMONIUS/SUTTER, Bd. I, § ION 17.
SBIONIUS/SUTTER, Bd. I, § 10 N 14.
BGE IL6 "i80'751275- OGer LU, ZBFV 1997, S. 339.

BSK OR II-D. STAEHELIN, Art. 548/549 N 17 m. weit. Hinw.
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Sondervermögen und Haftung

Bei Sondervermögen, bei denen nur eine Person beteiligt ist, sind gmnd-
sätzlich keine besonderen Übertragungsformen erforderlich73. Es muss je-

doch jederzeit rekonstruierbar sein, wann und zu welchem Preis ein Vermö-
genswert aus dem Sondervennögen ausgeschieden ist oder zu Sonderver-
mögen wurde und daraus kann sich das Erfordernis einer Causa und einer
Übertragungshandlung ergeben.

Beim Anlagefonds kann z. B. die Fondsleitung eigene Vennögenswerte zum
Marktpreis" in das Fondsvermögen überführen und Werte aus dem Fonds-
vermögen in das eigene Vermögen übernehmen. Die Übertragung von Wert-
papieren erfolgt durch Anweisung an die Depotbank die Papiere auf ein
anderes Konto zu übertragen. Ausgeschlossen ist einzig die interne Uber-
tragung von Liegenschaften (Art. 20 Abs. 3 AFG) Möglich ist indes die
Übertragung von Immobilien von einem Fonds auf den anderen, die der
selben Fondsleitung gehören (Art. 14 Abs. 4 AFV). Die Übertragung er-
folgt diesfalls meiner Ansicht nach durch entsprechende Aus- und Einbu-
chungen bei den beiden Fonds, die Änderung der Anmerkung im Gmnd-
buch ist bloss deklarativ.

Beim Sicherungsfonds in der Lebensversicherung erfolgt die Übertragung
und Entlassung aus dem Sondervermögen durch Eintrag (Art. 7 SG) und
Streichung (Art. 8 SG e contrario) im Register. Weitere Übertragungshand-
lungen sind nicht erforderlich.

VII. Vereinigung

Grundsätzlich gilt eine Fordemng als durch Vereinigung erloschen, wenn
die Eigenschaften des Gläubigers und des Schuldners in einer Person zu-
sammentreffen (Art. 118 OR). Im Falle einer Forderung resp. Schuld des
Sondervermögens gegen das übrige Vermögen gilt dieser Grundsatz indes
nicht, die Forderung, resp. die Schuld bleibt bestehen, obwohl Gläubiger
und Schuldner identisch sind7 4.

Da keine Vereinigung mögUch ist, muss jedoch eine Verrechnung zwischen
Sondervermögen und übrigem Vermögen zulässig sein, sofern derjenige,

73 VONTUHR, BGB, S. 336.
74 AEPLI. Art. 118 OR N 20;Thevenoz, S. 354; von THUR, BGB I, S. 340.
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^d"v..ec^^, «.."^^^^^^^

VIII. Verrechnung gegenüber Dritten
A. Allgemeines

5"gTteh rc^SXSdoZectoS^
^veIp^nl ;£Z^S'Ss^ ̂u^£gepSndeten
wenn er zur Ze7t7m de^ru^^erfZT^dJlSThnu^
^^^^^x^S^^^^'-
B- 

a^KWIChenderI»ha-^-

^^^s^ta^^^wäis^^-
^h:d.;"toTnh;;esr^^^^^
Vermögen: berechTi^A^i^ ̂ S^TnnögenLwie aI"^stlicheS
^ss'^^^sü^z^EEi
^ AEPU, Art. l200RN110.

ABpu, Art. l200RN114.-
"BOE 9S"238; 63°2"7^ " 532; A»,, An. 120 OR N , ", "«.
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mögensteil zukommen würde, hebt die Gegenseitigkeit nicht auf78. Ent-

scheidend ist sonut ob der Inhaber des Sondervermögens darüber verfügen
kann und ob der Dritte, der seinerseits verrechnen möchte, zum Zeitpunkt,
als er seine Gegenforderung erwarb, von der Beschränkung der Verfügungs-
macht Kenntnis hatte (Art. 169 OR analog).

Im Falle der amtlichen Liquidation des Nachlasses sowie beim Willens-
voustrecker und Erbschaftsverwalter kann der einzige Erbe eine persönli-
ehe Schuld gegen einen Dritten nicht mit einer Fordemng des Nachlasses
gegen diesen Dritten verrechnen, da er über die Fordemng des Nachlasses
keine Verfügungsmacht hat (Art. 602 Abs. 2 ZGB). Umgekehrt kann auch
der Liquidator, Willensvollstrecker und Erbschaftsverwalter eine Nach-
lassschuld gegen einen Dritten nicht mit einer persönlichen Forderung des
einzigen Erben gegen den Dritten verrechnen, da er keine Verfügungsmacht
über die persönliche Forderung des Erben hat. Auch der Dritte kann dies-
falls nicht eine Schuld gegenüber dem Nachlass mit einer Forderung ge-
genüber dem Erben und eine Schuld gegenüber dem Erben mit einer Forde-
rung gegenüber dem Nachlass verrechnen, da die Gegenseitigkeit erst mit
dem Tod des Erblassers eintrat, gleichzeitig aber auch die Beschränkungen
der Verfügungsmacht des Erben einerseits sowie des Liquidators und Wil-
lensvollstrecker anderseits in Kraft traten. Es bestand somit nie eine Situa-
tlon^im Sinne von Art. 169 OR, wo Gegenseitigkeit ohne Beschränkung der
Verfügungsmacht vorhanden war.

Dasselbe gilt im Konkurs. Hier interessiert insbesondere die Verrech-
nungsmöglichkeit des Dritten. Dieser kann die Verrechnung nur dann er-
klären wenn die Verrechnungslage bereits vor der Konkurseröffnung be-
stand (Art. 123 OR, Art. 213 Abs. 2 SchKG). Auch dies ist ein Ausfluss des
erw^inten Gmndsatzes von Art. 169 OR, wonach eine Verrechnung durch
den Dritten noch möglich ist, wenn zum Zeitpunkt, als die Einschränkung
der Verfügungsmacht des Verrechnungsgegners bekannt wurde, bereits eine
Gegenforderung existierte.

Das Anlagefondsgesetz hat den Fall der Verrechnung explizit geregelt. Ge-
mäss Art 16 Abs. 2 AFG können Schulden der Fondsleitung, die steh nicht
aus dem Kollektivanlagevertrag ergeben, nicht mit Forderungen, die zum
Anlagefonds gehören, verrechnet werden79. Nicht ausgeschlossen ist jedoch

AEPLI, Art. 120 OR N 29.

^l?n^,errechnung.sausschluss.Praete1 ' leSem bei Vermögenswerten, die gemäss Art.

401 OR ausgesondert werden können, vgl. HGer. ZH vom 26. 6. 1979 und'BGer^'vom
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die Ven-echnungvon Forderungen der Pondsleitung gegen Dritte mit Schul-
den des Anlagefonds gegenüber diesen Dritten. Dann erhält die Fondslei-
tung eine Ersatzforderung gegen das Vemiögen des Fonds.

I?ercsTterweise findetmanimVersichemngsrecht (noch) keine entspre-
chende Bestimmung, welche die Verrechnung'von SchuIden-de7versT5i e-

rungTrltemehmeDS nüt Forderunge". die zum Sicherungsfonds gehören,
auT=hliesst; Nichlviel weiter hilft auch die E^e""tois, dass der RegTste^
eintrag wohl eine Verfögungsbeschränkung bewirkt. Da dieser jedoch nYcht
?^entli?, ist' k?nn er Dritten mcht entgegengehalten werden. Zu überiegen
gilt es de lege ferenda im Rahmen der derzeitigen Revision des Versiehe^
rungs^aufsichtsrechts, ob nicht eine Regelung analog Art. 16 Abs. 2AFG'm
.̂

!^ese^. a.ufgenonlmeD wel"den sollte, wonach Dritte Schulden'gegen-'
über dem Sichemngsfonds nicht mit Forderungen gegen das Versicherunes-
unternehmen verrechnen dürfen80.

C. Sondervermögen, an welchen der Inhaber zusammen
mit Dritten dinglich berechtigt ist

Bei den Sondervermögen, an welchen der Inhaber zusammen mit Dritten
dinglich berechtigt ist, konunt zur Frage der Verfügungsbefagnis'zusätzfi ch

das Problem der Gegenseitigkeit hinzu, wenn eine Forderung oder Schuld
iCT^iemei?s?aft gegen emen D_ritten mit emer schuld oder Fordemng eines
Gemeinschafters gegen diesen Dritten verrechnet werden soll.

Grundsätzlich können mangels Gegenseitigkeit Privatschulden eines Ge-
meinschafters gegen einen Dritten nicht mit Forderungen der Gemeinschaft
gegen diesen Dritten verrechnet werden81. Wird indes ein solidansch''haf^
tender Gemeinschafter für eine Gemeinschaftsschuld persönlich in Anspruch

8:7-lo980'bcide bei peter. Nobel,_ Praxis zum öffentlichen und privaten Bankenrecht
^^chweiz, Ergänzungsband 1984, S. 201 ff, TH6vENoz, -S-363'm."weit"."Hm'w.Tn

80 In der Botschaft vom 9. Mai 2003 zu einem Gesetz betreffend die Aufsicht über Versi-
^ (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) und zur Änderune'des

g, findet sich der Hinweis, dass eim ent-
^3:.°r^^mlln dleAustührungsbestimmungen aufgenommen werden sollte (BEI

81 BGE 44 H 258.
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genonimen, so kann der Gemeinschafter alleine eine Gemeinschaftsforde-
rung zur Verrechnung bringen. Das Bundesgericht stützte diese Ausnahme
vom^Gesamthandsprinzip auf Art. 145 Abs. 2 OR, wonach jeder Soiidar^
Schuldner diejenigen Einreden geltend machen kann, die allen zustehen87.

Umstritten ist, inwieweit die Forderung eines Dritten gegen die Gemein-
schaft mit einer Schuld des Dritten gegen den Gemeinschafter verrechnet
werden kann. Art. 573 Abs. 3 OR bejaht dies bei der Kollektivgesellsch'aft;
wenn der Gesellschafter belangbar geworden ist und damit solfdarischh^
tet und die Verrechnung vom Dritten oder vom Gesellschafter erklärt'wird.
Meiner Ansicht nach muss dies auch bei den anderen Gesamthandsverhäl^
nissen gelten83, denn wenn ein Gemeinschafter für eine Gemeinschaftsschuld
persönlich haftet, darf diese Haftung durch ven-echnungsweise Tilgung einer <^
Privatforderung in Anspruch genommen werden. o--o-"~ ^

<~7
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s
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A. Parteifähige Sondervermögen

Sonderyermögen sind definitionsgemäss keine eigenen juristischen Perso-

nenund daher nicht rechtsfähig. Dennoch sind von Gesetzes wegen gewis-
se Sondervermögen parteifähig, sie können als Kläger oder Beklagte'in'ei-
nern Zivilprozess auftreten. Im Einzelnen sind dies die Kollektiv- und'Kom-
mand^gesellschaft(Art. 562 OR), die Stockwerkeigentümergemeinschaft
(Art. 7121 Abs. 2 ZGB) und die Konkursmasse84. ^ /-7 ^^ci^"^? ^ ^
Diverse kantonale Prozessordnungen sehen vor, dass Sondervermögen wie
Jiu^!ti^ch,e^son,en ̂ einen ADSPruch auf unentgeltliche Prozessführung
haben85, doch hat das Bundesgericht entschieden, dass Kollektiv--undKom&
manditgesellschaften dann ein Anspruch auf unentgeltliche Ziviü-echtspflege

BGE60H176f.

BMNCKMANN, S. 42; a. M. HERREN, AJP 1999, S. 268 FN 4l; und wohl auch BSK OR
[-PESTALOZZlAVETTENSCHWILER, Art. 544 N 23.

STAEHELIN/SUTTER, § 9 N 6; SCHKG-WOHLFART, Art. 204 N 45.
Art. 44 Abs. 2 ZPO GR; § 74 Abs. 3 ZPO SZ; Art. 53 Abs. 2 lit. b GOG AI.
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ZUS.Wenn. d  prozessami"t sowohl der Gesellschaft wie aller unbe-
schränkt haftenden GeselYschafterausgew^se^^^cfla11 wle ailer unbe-

B. ErbschaftsUquidator, WülensvoIIstrecker und
Erbschaftsverwalter

D?Jfb!c^ftsüquidatorführt^wie^ Willensvollstrecker und der Erb-s^v^aher:^sh^^^^^^
£lNfMTmeigeMmNamen8 7:D7rLi^^^^^^^^^
Ste^%"L;m, ^ld!^hCTm"'te^^^^^
Ilglund"verpflichtet ihnnicht Persönlich, sondem"nurdenuNachTassucS^^Säl^s^^^^^^
l,nn9oalLrTl is^wobei,seine"stellung oft auch als ProzeTsfuhrunssbefa^
S:s?Rtrhp=T^!;lfil^tae'md"M^^^^^
^^i^^^!tandu?' siei;^Re^^1^1

Sn;JlT. wnLTWilsteecke"^

lglprczes,sfuhrungsbeftlgnis zu erteilen- Z^eTb^Ergebmsk^inmTmZ
^lm^denNachlassindiesenFä^
beshnenwwde\wemMjaauc^^^^
tTSnlwo^erwi1^^^

mögen gibt, die zwarpartei-, nicht aber rechtsfähig sind"
SS°.":S"T""T" t°"prozes^uch nicht imNa°» dern. ^nn, ein urte11 gegen den durch d^w^o^ck^11^.
tretenen Nachlass kann nu^ gegen dieN^ss^^ht^cg^

BGE 116 11 651.

BSK^GB.. II-^SRER'. Art-. 518_N 70. Art- 554 N 50, Art. 596 N 23.

^luerz" die Übersicht bei KÜNZLE,'2001^.^6 ff""' J:'° ̂ ^'
BGE 94 II 144; KÜNZLE, 2001. S, 47
BGE 116 II 134; 94 in'44"" '
So auch BGE 79 II 116.
BGE 94 II 143.
A. M. KÜNZLE, 2001, S. 57.
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C. Nicht parteifähige Sondervermögen

In den übrigen Fällen, das heisst, wenn das Sondervemiögen weder patei-
föhig"is7noch-eine Prozessstandschaft besteht, muss der InhabCTdes_SOD-
de'nTermögens eingeklagt werden. Dabei muss nicht SPezifiziert werden'
welcher V^rmögensteil des Beklagten haftet, über^diese Frage wird im nach-
folgenden Vollstreckungsverfahren entschieden.^ Es bestehtJedoch^eMog;
Uc^ke7t,"bereits zusammen mit der Leistungsklage auf Verurteilung zur
Zahlung ein Feststellungsbegehren einzureichen, womit die^Festeteuung
^erian? wird^ dass für den Anspruch ein Sondervermögen haftet Dadurch
könnet weitere Prozesse über diese Frage im Vollstreckungsverfahren ver-
mieden werden.

Im Falle einer Vollschuld eines Gütergemeinschaftsehegatten sollte nicht
nur der Schuldner, sondern auch der Ehegatte eingeklagt werden, der zwar
nicht'persönlich schuldet, dessen Vermögenswerte Jedoch wie be^einem
Dnttpfand haften. Er ist in der folgenden Betreibung nämlich,zur,sdb^m;
^gen Erhebung des Rechtsvorschlages berechtigt (Art 68aAbs- 2s,chK^)
und dieser Rechtsvorschlag kann nur mit einem Urteil beseitigt werden, bei
dem er als Partei aufgeführt ist.

X. Zwangsvollstreckung

A. Betreibungsfähige Sondervermögen

In der Zwangsvollstreckung muss, wie im zivilProzess'/uerst, ab|eklärt
werdenTobTas Sondervermögen betreibungsfähig ist, oder ob die Betrei-
bung''gegen-den-Inhaber zu nchten ist. Passiv betreibungsfähig sind die

BGE 116 n 135; 59 U 123.
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Kollektiv:und. Kommanditge_sellschaft (Art- 562 OR96), die Stockwerkei-
^ThCTT.ei;^?i^7.121Ab\2ZGB):<üe'^^^^^
2^rbs'lschKG97 sowie die Erbschaft beFmehrer^ErbenTA rt^S

DlB^SWggesen^Konektiv-und Kommanditgesellschaft führt zu^Ko.nkuz^-.39ziff; 6und. 7~s;^^^^^^^
;iSrige"n s,(mdlv ermögen geht auf pfä"dung~(Art:~39AubTre&csons^uoT

^neBetrelbung. gegen ein sondel-vennögen überhaupt gere^tfCTtSt
tslT SSZUTtlmEinleltunSsverf^e"abge]därtwerdenyE sm^
^Ma.g Sobenwerden'. WTn beh^Ptet wird: 'dFegehend'g'ema^e
?OTde^ngbel.aste garnicht das SondervermögenTlm Kon'kur^fall ^lddüb^

^ im Kollokationsverfahren entschieden (Art. 244 ff.
SSg^h nlcht rcclltsl;rafti6 m"':hieden "^eTto"^rUn

B. Nicht betreibungsfähige Sondervermögen

BldCT"ni?Lbetreibungsfähi§eD Sondervermögen muss die Betreibung
SJeJ;,I?.abCTdes. sonde^r^
g7Tdsatzllchlm Einleitungsverfahren nicht darüber entschieden^elc^
Vennögenswerte des Schuldners für die Forderung haften.^ut'u^1'
^^lm G^St zgibt.es zwei Ausn^men. Erstens muss bei einer

B.Täb^g^Lfanl^ertung der schuld"^bere^mzS^^^^^
??i^asnci SbAn U^Ti^ngauf^y^^^^^^^^ll ^ischKG2;womtimEirieitu^
?s pfan^sentschieden wird <Art-153a Abs7rSchKG)u>Zw^nsümZ
^,Te:^treAungeine^in ̂ "^"^aft^^n'E^^
^^^^Bsb ^sbs^oder eine Vollschuld geltend macht'^. Der an°dereEhegatte"erha!t'ira llue^

96 SchKG-KopMEL, Art. 67 N 18.
97 SchKG-KopMEL, Art. 67 N 18.

BSK ZGB I-HAUSHEER, Art. 189 N 8; SCHKG-KOEMEL EHRENZELLER, Art. 68a N 11.
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Fällen ebenfalls einen Zahlungsbefehl. Ob eine Eigen- oder eine Vollschuld
vorliegt, muss sodann der Rechtsöffaungsrichter entscheiden".
Sofern mitAusnahme des Spezialfalles der Gütergemeinschaft und des Pfan-
desTm'Einleitungsverfahren noch nicht über eine Beschränkung ̂der Haf-
tong"en7schieden"wurde, muss im Widerspmchsverfahren festgeleg wr-
d"en& oberstens'für die Forderung ausschliesslich oder vorweg nur ein Son^
d^rvermögen'haftet, und zweitens was alles zum sondervermogen 8ehört

~Art^68bAbs. l; 68e SchKG). Partei im Widerspruchsverfahren kann
deFschuldner, der Gläubiger, aber auch jeder Dritte sein, der behauptet, ein
Recht zu haben7dass der^Pfändung des betreibenden Gläubigers vorgeht.
Wer'DntterTst, muss im Einzelfall untersucht werden, doch sind es gewiss
nicht'andere Gläubiger, die zwar noch keine Betreibung eingeleitet haben,
die"aber-behaupten, lein Vorrecht auf das Sondervermogen zu haben. Dass
ein Gläubiger dadurch geschädigt wird, dass ein anderer unberechtigter-
weise'vora^s befriedigt wird, kann nur ex post mit der actio pauliana(Art.
2'85~ff. SchKG) angefochten und nicht vorher verhindert werden. Wie i
anlässlich der Revision 1994 neu in das Gesetz aufgenonimene Bestim-
mung'von Art. -68e SchKG zeigt, kann das widersPruchsverfa^ren, d^r^'

werden, wenn kein Dritter vorhanden ist, sondern nur der Schuld-
^er behauptet, ein Vermögenswert hafte nicht für die in Betreibung gesetzte
Fordemng100.

Die Verwertung eines Anteils an einem gemeinschaftlichenSondervermo-^
.en richtet'sich nach der sog. WAG, der Verordnung desBundesgerichts
Sber"dTe Pfändung und Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermö-
genlol'.~Hier hat zuerst die Vollstreckungsbehörde durch verhandlunSel, l^ut
Ten übrigen'Gemeinschaftem eine Lösung zu finden, sei es durchA n;
dung"derSchuTdners, sei es durch Auflösung der Gememschaft, (Art"9
wlG )". Fuhren diese Verhandlungen zu keinem Ergebms^so ist derLiqui-

dationsanteil des Schuldners zu verwerten (Art. 10 ff. WAG).
Im Konkurs gibt es verschiedene Möglichkeiten: in der erstenvariante wlrd
da7sond~ervTnnögen ausgesondert und somit nicht im Konkursverfahren
^erwertetDiesgeschiehrb ei einem Konkurs der Fondsleitung. Die Werte

des Fonds werden von Amtes wegen ausgesondert und bilden keine separa-

\rt. 68aNll.

BSK ZGB I-HAUSHEER, Art. 189 N 9; SCHKG-KOFMEL EHRENZELLER, Art. 68a N 19.
D. STAEHELIN, 2003, S. 78.

i»1 SR 281. 41.
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te Masse. Diese Werte werden sodann einem von der Eidgenössischen Ban-
lcenko"unission eingesetzten Sachwalter anvertraut (Art. 84Abs llit. c

103

In anderen Fällen sind zwei (oder mehrere) Konkursmassen zu bilden, wel-
ehe je verschtödenen Gläubigem haften104. Haben gewisse Gläubiger ein
Vorrecht am Sondervennögen, so partizipieren sie mit ihrem Ausfall als
bedingte Gläubiger an der anderen Masse. Im Versicherungskonkurs sind
zwar gemäss der geltenden Konzeption die Vorrechte der Versicherten auf
den^Sicherungsfonds, resp. auf das gebundene Vermögen im Kollokations-
verfahren festzustellen105, wobei zur Vertretung dieser Sondervermögen
gegenüber der Konkursverwalter ein besonderer Sachwalter bezeichnet
werden kann (Art-24 Abs- 3 SG; 22 Abs-1 SchVG). Da jedoch nicht nur
die Gläubiger mit einem Vorrecht auf das Sondervennögen festgestellt wer-
den müssen, sondern auch das Sondervermögen vom übrigen Vermögen
abgegrenzt werden muss, empfiehlt es sich, auch hier zwei Konkursmaslen
zu bilden, welche je verschiedenen Gläubigem haften.
m Konkurs eines Vorerben stellen sich ganz schwierige Probleme. Grund-

sätzlich ist das Recht der Nacherben dahingehend zu wahren, dass die Vor-
erbschaft unter Zwangsverwaltung gemässArt. 132 Abs. 3 SchKG zu stel-
len ist106. Ist jedoch die Vorerbschaft selbst überschuldet, so muss meiner
Ansicht nach nur eine Masse gebildet werden, denn die Gläubiger der Vor-
erbschaft sind den übrigen Gläubigern gleichgestellt und die"Nacherben
erhalten diesfalls nichts.

Ebenfalls höchst kompliziert ist der sogenannte Gütergemeinschaftskon-
kurs mit seinen mehreren Massen. Da ich als Notar jedoch jedem, der Ge-
Schäfte tätigt und auf Grund seines Eintrages im Handelsregister der Kon-
kursbetreibung unterUegt, dringend rate, wenn möglich nicht die Güterge-
meinschaft zu wählen, möchte ich Sie mit diesem Thema nicht auch noch
plagen, sondern empfehle allfälligen Interessenten die Lektüre der 21 Sei-
ten hierüber im Bemer Kommentar von HAUSHEER/REUSSER/GEISER zu Art.
188 ZGB. ------_-

Verordnung über die Anlagefonds vom 19. Oktober 1994, SR 951.311.
AFG-ABEGGLEN, Art. 16 N 10.
BESSENICH, S. 175 zur fusionierten Gesellschaft.
D. STAEHELIN, 2000, S. 254.
EITEL, S. 368.
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Sondervermögen sind als Zwitter exotische Erscheinungen in der Jurispru-
denz. Obwohl das heutige Recht nicht mehr so viele haftungsrelevante Son-
dervermögen kennt, wie sie VON GIERKE für das gennanische Recht be-
schreibt, haben doch etliche Exemplare die Einfühmng des ZGB s überlebt
und durch neuere Spezialgesetze im Bereich der Anlagefonds und der Ver-
sichemngsaufsicht sogar Zuwachs erhalten. Auch wenn der Schutz seltener
Arten nicht nur in der Natur eine noble Aufgabe ist, hoffe ich, dass so schnell
keine weiteren gezüchtet werden, denn die existierenden Exemplare berei-
ten uns genug Kopfzerbrechen.
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